Antrag auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung


	An die Bauaufsichtsbehörde
	Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde
	Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde

	im Landratsamt Bautzen
	     
	

	Anschrift der Bauaufsichtsbehörde

Landratsamt Bautzen

Untere Bauaufsichtsbehörde
Macherstr. 57
01917 Kamenz


Antrag auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung

nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

	
	zum Zwecke der Bildung von

	 FORMCHECKBOX 
 Neuantrag
	 FORMCHECKBOX 
 Sondereigentum (§ 3 WEG)

	 FORMCHECKBOX 
 Änderungsantrag zu Az.
	     
	
	 FORMCHECKBOX 
 Dauerwohnrecht (§ 31 Abs. 1 WEG)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Dauernutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 WEG)


1. Antragsteller

	Name, Vorname / Firma
	Vertreter des Antragstellers
	Telefon (mit Vorwahl)

	     
	     
	     

	Straße, Hausnummer
	PLZ
	Ort

	     
	     
	     


2. Eigentümer nach dem Grundbuch (nur ausfüllen, wenn abweichend vom Antragsteller)

	Name, Vorname / Firma
	Telefon (mit Vorwahl)

	     
	     

	Straße, Hausnummer
	PLZ
	Ort

	     
	     
	     


3. Grundstück

	PLZ, Gemeinde, Ortsteil
	Straße, Hausnummer
	Gemarkung, Flur, Flurstück

	     
	     
	     


4. Antrag

	In dem       FORMCHECKBOX 
 bestehenden       FORMCHECKBOX 
 zu errichtenden      Gebäude wird für die in den beiliegenden Aufteilungsplänen

	 FORMCHECKBOX 
  mit Nummer
	     
	bis
	     
	bezeichneten Wohnungen

	

	 FORMCHECKBOX 
  mit Nummer
	     
	bis
	     
	bezeichneten, nicht Wohnzwecken dienenden Räume

	

	 FORMCHECKBOX 
  mit Nummer
	     
	bis
	     
	bezeichneten Kellerräume / Räume in Nebengebäuden

	

	 FORMCHECKBOX 
  mit Nummer
	     
	bis
	     
	bezeichneten Tiefgaragenstellplätze / Garagen

	

	 FORMCHECKBOX 
  mit Nummer
	     
	bis
	     
	bezeichneten
	     
	

	

	 FORMCHECKBOX 
  mit Nummer
	     
	bis
	     
	bezeichneten
	     
	

	der Antrag auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung gestellt.  Die Einheiten sind abgeschlossen und erfüllen auch sonst die  gesetzlichen Anforderungen, insbesondere wird dem Erfordernis des     FORMCHECKBOX 
 § 3 Abs. 2 WEG     FORMCHECKBOX 
 § 32 Abs. 1 WEG    entsprochen.

Dem Antragsteller / Eigentümer ist bekannt, dass die Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung durch die Bauaufsichtsbehörde keine Baugenehmigung und auch keine baurechtliche Beurteilung der eingereichten Unterlagen darstellt und nicht zur Durchführung von nicht verfahrensfreien Vorhaben berechtigt.


5. Anlagen

	 FORMCHECKBOX 
  aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster
	 FORMCHECKBOX 
  aktueller Grundbuchauszug

	 FORMCHECKBOX 
  Lageplan im Maßstab von 1:500 oder anderer Maßstab
	 FORMCHECKBOX 
  Nachweis der Vertretungsvollmacht

	

	 FORMCHECKBOX 
  Bauzeichnungen (Grundrisse, Gebäudeschnitte, Ansichten)
	 FORMCHECKBOX 
 
	     
	

	

	 FORMCHECKBOX 
  Fotos vom Objekt
	 FORMCHECKBOX 
 
	     
	

	


6. Unterschriften

	Datum, Unterschrift des Antragstellers
	Datum, Unterschrift des Eigentümers

	     
	     








© Landratsamt Bautzen


















